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An die Führungskräfte der 
Kindergartensprengel 
 
An die Schulführungskräfte der Grundschul- 
und Schulsprengel, Mittel- und Oberschulen 
 
An die Direktorinnen und Direktoren der 
gleichgestellten Kindergärten, Grund-, Mittel- 
und Oberschulen 
 
An die Direktorinnen und Direktoren der 
Landesberufsschulen 

 
 
Rundschreiben Nr. 37/2013 
 
Vordrucke zum Abkommen bezüglich der Maßnahmen zugu nsten der Kinder, Schülerinnen und 
Schüler mit Beeinträchtigungen und anderen besonder en Bildungsbedürfnissen  
 
 
Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 1056 vom 15. Juli 2013 das Abkommen zwischen den 
Kindergärten, Schulen und territorialen Diensten genehmigt. Es regelt die Verfahrensweisen von der 
Feststellung der Beeinträchtigung, der besonderen Bildungsbedürfnisse bis hin zur Planung von 
individuellen Maßnahmen. Das überarbeitete Abkommen hat als Grundlage die neuen gesetzlichen 
Bestimmungen, die das uneingeschränkte Recht auf Bildung für alle Kinder und Jugendliche hervorheben 
und die Bildungseinrichtungen verpflichten, ihre Angebote so zu gestalten, dass den besonderen 
Bildungsbedürfnissen Rechnung getragen wird. 
 
Die Vordrucke wurden von der Arbeitsgruppe für institutionsübergreifende Koordinierung ausgearbeitet, 
diese ist auch für weitere Ergänzungen und Abänderungen zuständig.  
 
Über dieses Rundschreiben erhalten die beiliegenden Vordrucke für Kinder, Schülerinnen und Schüler mit 
Funktionsdiagnose laut Gesetz Nr. 104/1992 ihre Rechtsgültigkeit und sind für alle Abkommenspartner 
verbindlich. 
 
Folgende Vordrucke sind als integrierender Bestandteil diesem Rundschreiben als Grafik beigefügt: 
 
- Antrag zur Abklärung eines Kindes, einer Schülerin oder eines Schülers  
- Funktionelles Entwicklungsprofil – FEP  
- Individueller Bildungsplan – IBP 
 
Die Durchführungsbestimmungen zu den spezifischen Lernstörungen laut Gesetz Nr. 170/2010 sehen die 
Dokumentation der individuellen Lernwege vor, es wird empfohlen, die obgenannten Vordrucke (IBP; FEP) 
zu verwenden.  
 
Die Vordrucke für die digitale Bearbeitung und entsprechende Hinweise finden Sie im  
Öffentlichen Ordner 053000 Fachstelle für Inklusion und Gesundheitsförderung (siehe Abbildung) oder im 
Internet unter www.provinz.bz.it/schulamt/service/318.asp?&368_action=4&368_article_id=27101 
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Abbildung: Öffentlicher Ordner 
 
 
 
Dort finden Sie auch einen ein Vorschlag für die Elterninformation über die Verwendung der Daten und den 
Datenschutz im Zusammenhang mit allen Maßnahmen zur Inklusion. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Dr. Peter Höllrigl 
Schulamtsleiter und Ressortdirektor 

 
 
 
 
 
 
Anhang: 
Vordrucke zur Ansicht 
 
 
 
 


